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08.11.2019 Politik

Bundestagsentscheidungen zu den neuen Gesetzen

Am 07. November 2019 hat sich der Bundestag mit

drei Gesetzesentwürfen aus dem Bundesministerium

für Gesundheit befasst: Ausbildungsregeln für

ATA/OTA, Digitale-Versorgungs-Gesetz und das MDK-

Reformgesetz.

Ausbildungsregeln für
Assistenzberufe im Operations-
und Anästhesiebereich

Für die Ausbildung zur Anästhesietechnischen

Assistentin und zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) und über die Ausbildung zur Operationstechnischen

Assistentin und zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) sollen erstmals bundesweit einheitliche Regelungen

 geschaffen werden. Anästhesie- und Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten arbeiten gemeinsam mit

Ärztinnen und Ärzten und anderen Fachkräften in operativen und anästhesiologischen Bereichen von Krankenhäusern

und ambulanten Einrichtungen. Der Bedarf an diesen speziell ausgebildeten Fachkräften ist hoch. Die

bundeseinheitliche Regelung für die Ausbildung greift die Weiterentwicklungen bei diesen komplexen

Aufgabenstellungen und das breite Tätigkeitsspektrum der Berufe auf. Eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

wird derzeit erarbeitet.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsregeln für Assistenzberufe im

Operations- und Anästhesiebereich



Digitale-Versorgung-Gesetz
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Apps auf Rezept, Angebote zu Online-Sprechstunden und überall bei Behandlungen die Möglichkeit, auf das sichere

Datennetz im Gesundheitswesen zuzugreifen – das ermöglicht das „Gesetz für eine bessere Versorgung durch

Digitalisierung und Innovation“ (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG). Ärzte sollen künftig digitale Anwendungen, wie

Tagebücher für Diabetiker, Apps für Menschen mit Bluthochdruck, zur Unterstützung der Physiotherapie oder bei

vielen weiteren Erkrankungen verschreiben.

Weitere Informationen zum Digitale-Versorgung-Gesetz 

MDK-Reformgesetz

Das sind Ziele des „Gesetzes für bessere und unabhängigere Prüfungen – MDK-Reformgesetz“: Der Medizinische

Dienst soll künftig organisatorisch von den Krankenkassen gelöst sein und ist als unabhängige Körperschaft des

öffentlichen Rechts ausgestaltet. Zudem wird die Prüfung der Krankenhausabrechnung einheitlicher und

transparenter gestaltet. Strittige Kodier- und Abrechnungsfragen sollen systematisch vermindert werden.

Weitere Informationen zum MDK-Reformgesetz 
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